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Erwägungen
E. 47
URG; Kooperationsvertrag A____/C____ vom 30. November 2017 [Klagebeilage 6]).
Das Senden, das zu diesem Zweck erfolgende Vervielfältigen sowie das in Verbindung dazu stehende Zugänglichmachen von Musikwerken bzw. Tonträgern sind urheber- bzw. leistungsschutzrechtlich relevante Nutzungshandlungen (vgl. Art. 10 Abs. 2, Art. 33 Abs. 2 und Art. 36 URG). Für diese Nutzungshandlungen hat das Sendeunternehmen die im anwendbaren Tarif vorgesehene Entschädigung zu zahlen (vgl. Art. 46 URG). Vorliegend ist der Gemeinsame Tarif S 2015�2019 (GT S) (Klagebeilage 8) anwendbar. Dieser Tarif wurde von der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten genehmigt und ist für das Gericht folglich verbindlich (vgl. Art. 59 Abs. 3 URG).
Die Entschädigung gemäss GT S für die Urheber- und verwandten Schutzrechte wird in Prozenten der Einnahmen des Sendeunternehmens berechnet (GT S Ziff. 7 ff.). Die entsprechenden Prozentsätze sind nach der Höhe des Musikanteils im Programm bzw. des Anteils geschützter Handelstonträger des Sendeunternehmens abgestuft. Als Einnahmen gelten alle geldwerten Leistungen, die im Zusammenhang mit der Sendetätigkeit eingenommen werden (GT S Ziff. 8.1). Die Sendeunternehmen haben Abrechnungspflichten zu erfüllen (GT S Ziff. 24 und 42). Reicht das Sendeunternehmen die verlangten Angaben auch nach einer schriftlichen Mahnung innert Nachfrist nicht ein, ist die Klägerin berechtigt, die für die Bemessung der Vergütung relevanten Angaben zu schätzen und auf dieser Basis die Vergütung in Rechnung zu stellen (GT S Ziff. 43). Aufgrund geschätzter Angaben erstellte Rechnungen gelten als vom Sendeunternehmen anerkannt, wenn es nicht innert 30 Tagen seit Zustellung der Rechnungen vollständige und korrekte Angaben nachliefert (GT S Ziff. 43). Die Vergütungen können verdoppelt werden, wenn das Sendeunternehmen absichtlich oder grobfahrlässig keine, unrichtige oder lückenhafte Angaben oder Abrechnungen liefert (GT S Ziff. 20).
2.2Die Klägerin führt in ihrer Klage aus, dass sie die Beklagte mit Schreiben vom 21. Dezember 2018 zur Anmeldung ihres Radios eingeladen und ihr den anwendbaren GT S zugestellt habe (vgl. Klagebeilage 11). Da keine Antwort bzw. keine Anmeldung erfolgt sei, habe sie die Beklagte mit Schreiben vom 30. Januar 2019 gemahnt, ihr eine Frist von 20 Tagen zur Anmeldung gesetzt und angedroht, dass bei Nichteinhaltung der Frist eine Rechnung gemäss Ziff. 20 und Ziff. 43 GT S gestellt werde (vgl. Klagebeilage 12). Mit Einschreiben vom 20. März 2019 habe sie der Beklagten eine allerletzte Frist von 10 Tagen gesetzt (vgl. Klagebeilage 14). Da die Beklagte trotz dieser Aufforderungen auch nach mehreren Nachfristen keine Angaben eingereicht habe, habe sie die Beklagte eingeschätzt und ihr am 3. Mai 2019 aufgrund der geschätzten Angaben erstellte Rechnung für die Sendeperiode vom 1. August bis 31. Dezember 2018 zugestellt. Als Grundlage sei hierbei die Mindestentschädigung gemäss Ziff. 18 GT S verwendet worden. Für die Monate August bis Dezember 2018 seien dementsprechend je CHF 100.� für Urheberrechte und CHF 100.� für verwandte Schutzrechte verrechnet worden. Mit der Verdoppelung gemäss Ziff. 20 GT S und der Mehrwertsteuer ergebe dies einen Betrag von CHF 2'102.� (vgl. Klagebeilage 15). Da die Beklagte die Zahlungsfrist der Rechnung habe verstreichen lassen, habe die Klägerin sie am 13. Juni 2019 ein erstes Mal gemahnt (vgl. Klagebeilage 16). Auch nach der zweiten Mahnung vom 11. Juli 2019 (vgl. Klagebeilage 17) sei die Rechnung unbezahlt geblieben. Für den Beginn des Verzugszinsenlaufs sei Ziff. 26 GT S massgebend. Der dort genannte Zahlungstermin stelle einen Verfalltag gemäss Art. 102 Abs. 2 des Obligationenrechts (OR, SR 220) dar. Demnach laufe die Verpflichtung zur Zahlung von Verzugszins in Höhe von 5 % seit dem 4. Juni 2019. Subsidiär beruft sich die Klägerin hinsichtlich des Beginns des Zinsenlaufs auf die 1. Mahnung vom 13. Juni 2019 (Klage Rz. 12�16 und 27 f.).
2.3Weil sich die Beklagte auch innert der ihr vom Verfahrensleiter des Appellationsgerichts gesetzten Nachfrist nicht zur Klage geäussert hat, kann das Gericht die Tatsachenbehauptungen der Klägerin als unbestritten betrachten und seinem Entscheid zugrunde legen. Eine Beweiserhebung von Amtes wegen erfolgt nur, wenn an der Richtigkeit einer unbestritten gebliebenen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Dies ist vorliegend nicht der Fall, da die Klägerin ihre Behauptungen im Grundsatz substantiiert und schlüssig darlegt. Somit ist festzustellen, dass das unbestritten gebliebene Vorgehen der Klägerin im Einklang mit den dargestellten Bestimmungen des GT S (vgl. dazu oben E. 2.1) steht. Damit ist der von der Klägerin geltend gemachte Vergütungsanspruch grundsätzlich erstellt.
In Bezug auf den Verzugszins, ist festzuhalten, dass der Schuldner einer Geldforderung Verzugszinsen von 5 % zu entrichten hat, wenn er sich mit seiner Leistung im Verzug befindet (Art. 104 Abs. 1 OR). Die blosse Fälligkeit der Forderung genügt nicht, um den Schuldnerverzug herbeizuführen. Der Schuldnerverzug setzt neben der Fälligkeit der Forderung grundsätzlich voraus, dass der Gläubiger den Schuldner gemahnt hat oder ein Verfalltagsgeschäft vorliegt (Art. 102 OR). Ein Verfalltagsgeschäft liegt vor, wenn der Zeitpunkt, zu dem der Schuldner erfüllen muss, kalendermässig bestimmt ist oder zumindest bestimmbar ist (BGE 143 II 37 E. 5.2.3 S. 45;Weber/Emmenegger, Berner Kommentar, 2. Auflage, 2020, Art. 102 OR N 110). Im Privatrecht begründen gesetzliche Bestimmungen der Leistungszeit in der Regel keinen Verfalltag (AGE VD.2019.226 vom 15.September 2020 E. 5.1.2;Weber/Emmen-egger, a.a.O., Art. 102 OR N 119).Dies gilt auch für GT S Ziff. 26, zumal diese Bestimmung lediglich festhält, dass die Vergütungen innert 30 Tagen seit Rechnungsstellung oder zu den in der Bewilligung genannten Terminen zahlbar sind. Erforderlich für den Beginn des Verzugszinsenlaufs ist dementsprechend eine Mahnung. Die Klägerin beruft sich in diesem Zusammenhang subsidiär auf die Mahnung vom 13. Juni 2019, nicht aber auf die in der Rechnung vom 3. Mai 2019 enthaltene Zahlungsfrist. Da die Mahnung vom 13. Juni 2019 keine Zahlungsfrist nennt, sondern darin mit der Wendung «[Überweisung] in den nächsten Tagen» zum Ausdruck gebracht wird, dass die Leistung ohne Säumnis verlangt wird, handelt es sich dabei nicht um eine sogenannte befristete Mahnung (vgl. dazuWeber/Emmenegger, a.a.O, Art. 102 OR N 76 ff.). Folglich beginnt der Schuldnerverzug mit dem Zugang der Mahnung bei der Beklagten, wobei der Tag des Mahnungszugangs bei der Berechnung der Verzugsdauer nicht zu berücksichtigen ist (BGer 4A_58/2019 vom 13. Januar 2020 E. 4.1, 5C.177/2005 vom 25. Februar 2006 E. 6.1; anderer AuffassungWeber/Emmenegger, a.a.O, Art. 102 OR N 104, wonach der Verzug erst nach Ablauf einer angemessenen Reaktionszeit eintrete). Die Klägerin behauptet lediglich implizit, dass die Mahnung der Beklagten zugestellt wurde, äussert sich im Übrigen jedoch nicht zum Zustellungszeitpunkt bzw. zu den Umständen der Zustellung � etwa zur Frage, ob die Mahnung per A- oder B-Post zugestellt wurde. Es ist somit davon auszugehen, dass die Mahnung der Beklagten per B-Post am 15. Juni 2019 zugestellt wurde, womit der Verzug am 16. Juni 2019 begann und der Verzugszins ab diesem Tag geschuldet ist. Daran ändert auch die zweite Mahnung vom 11. Juli 2019 nichts, da eine erneute Mahnung unter Fristansetzung nichts am eingetretenen Verzug ändert, soweit auf diese erneute Mahnung hin � wie vorliegend � keine Zahlung erfolgt (vgl.Vetter/Buff, Verzugszinsen bei «zahlbar innert 30 Tagen», in: SJZ 115/2019, S. 152 mit weiteren Hinweisen).
3.         Beseitigung des Rechtsvorschlags
Die Klägerin beantragt mit ihrem zweiten Rechtsbegehren die Beseitigung des Rechtsvorschlags in der Betreibung Nr. [...], ohne dieses Rechtsbegehren zu beziffern. Es kann jedoch offengelassen werden, ob mit diesem Antrag lediglich die Beseitigung des Rechtsvorschlags im Umfang der in Rechtsbegehren 1 genannten Forderung oder auch im Umfang der weiteren im Zahlungsbefehl genannten Positionen «Verzugsschaden» und «Betreibungskosten» beantragt wird. Die Beseitigung des Rechtsvorschlags in Bezug auf den im Zahlungsbefehl genannten Verzugsschaden von CHF 369.40 ist ausgeschlossen, da die Klägerin diese Position in ihrer Klage nicht thematisiert. Für die im Zahlungsbefehl genannten und in der Klage ebenfalls nicht thematisierten Betreibungskosten wird praxisgemäss ohnehin keine Rechtsöffnung gewährt (vgl. etwa AGE BEZ.2017.18 vom 20. Juli 2017 E. 4, BEZ.2016.34 vom 28. September 2016 E. 2.2). Folglich ist der Klägerin in der Betreibung Nr. [...] nur für die im vorliegenden Verfahren zugesprochene Forderung die definitive Rechtsöffnung zu erteilen.
4.         Entscheid und Prozesskosten
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